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HALTLOSE  
VERUNGLIMPFUNG

Replik des Verlages JUSSEN-
HOVEN & FISCHER, Theater 
& Medien, zum Text von  
Kay Voges in „Die Deutsche 
Bühne“ 2/2015

Text_Helmar Harald Fischer

Es ist kein unbekanntes 
Phänomen, dass auch manche 
am Theater Arbeitende ihre 
Kreativität ex negativo bezie- 
hen, aus einem Sichabstoßen 
vom Vorhandenen und dessen 
Neuzusammensetzung unter 
eigenem Namen. Der Egois-
mus gegenüber dem bereits 
Geschafenen kann dabei sehr 
weit gehen und das Verständ-
nis für die Ansprüche des Ori- 
ginalschöpfers zum Verschwin-
den bringen. Tennessee Wil- 
liams hat seine Ansprüche tes- 
tamentarisch formuliert und 
die University of the South, Se- 
wanee, Tennessee, zu seinem 
Nachlassverwalter eingesetzt. 
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BÜHNE

Diese Institution hat mit  
dem Verlag JUSSENHOVEN  
& FISCHER, Theater & Me- 
dien, einen Vertrag über die 
deutschsprachigen Aufüh-
rungsrechte des dramatischen 
Werks von Tennessee Williams 
abgeschlossen, unter der 
Voraussetzung, dass der Ver- 
lag die Ansprüche von Ten- 
nessee Williams vertritt und 
gegebenenfalls durchsetzt. 
Diese Ansprüche des Original-
schöpfers sind Bestandteil 
jedes Vertrages, den ein Thea- 
terproduzent mit dem Verlag 
unterzeichnet.

Natürlich bricht der Verlag 
nicht seinen Vertrag über 
98 Stücke von Tennessee 
Williams mit seinem Rech- 
tegeber, der, als Institution, 
naturgemäß keinen Humor 
haben kann.  
Die Repräsentanten des 
Verlags jedoch könnten ohne 
Humor ihre Verantwortung 
gar nicht wahrnehmen. Denn 
oftmals hat der an deutsch-
sprachigen Theatern tätige 
künstlerische Mensch kein 
Verständnis für das Einhalten 
von Verträgen, auch wenn die 
Theaterleitung oder er selbst 
sie unterschrieben hat.

Der Theaterverlag JUSSEN-
HOVEN & FISCHER tut 
deshalb seinerseits alles, 
einer solchen oftmals fast me- 
tierimmanenten Mentalität,  
die diese Ansprüche des Origi- 
nalschöpfers Tennessee Wil- 
liams schnell als „unkünstle-
risch“ abtut, Zeit zu lassen, um 
sich mit den Vertragsbedin- 
gungen sine ira et studio zu 
befassen. Schon bei der An- 
frage, ob die Rechte für ein 
bestimmtes Stück an einem 
bestimmten Ort frei wären, 
werden zuallererst die beson- 
deren Vereinbarungen bei 
Tennessee-Williams-Verträgen 
mitgeteilt, ob Privattheatern, 
subventionierten Häusern oder 
Amateurgruppen.

Dieser Theaterverlag hasst 
nichts so sehr wie Verbote. 
Und tatsächlich ist es seit 1998 
nur ein einziges Mal zu einem 
Verbot gekommen. Ein Inten- 
 dant, der seinen Tennessee-
Williams-Vertrag genau gelesen 
hatte und wusste, er konnte ihn 
nicht unterschreiben, ohne sich 
strafbar zu machen, hatte die 
Produktion an seinem Hause, 
die fundamental den Vertrags-
bedingungen widersprach, bis 
zur Generalprobe ohne Vertrag 

laufen lassen und darauf 
gesetzt, dass die veröfentlich- 
te Meinung, nur durch ihn 
informiert, ihn als Kämpfer  
für die Kunstfreiheit gegen 
un einsichtige Vertreter von 
Ur heberrechten belobigen 
würde.

Es ist daher völlig absurd, 
wenn der Regisseur der 
Frankfurter Auführung von 
„Endstation Sehnsucht“ im 
„Epilog“ seines Textes für DIE 
DEUTSCHE BÜHNE schreibt, 
er habe vom Verlag eine E-Mail 
erhalten, seine Auführung 
würde verboten (denn die 
Auführungsrechte waren ja 
bereits erteilt), wenn in der 
11.  Szene das Wort „Zwangs-
jacke“ nicht vorkomme. Das  
ist frei erfunden. Der Mailaus-
tausch mit der Dramaturgin 
der Produktion zeugt von 
einem anderen Umgang mit- 
einander. Ebenso frei erfun- 
den ist auch der „Prolog“ des 
Artikels. Das dort verballhornte 
Trefen im Verlag fand gut drei 
Monate vor der Premiere statt. 
Grundlage der Unterredung 
war die Strichfassung, die der 
Verlag erbeten hatte, um die 
mit der Spielplanveröfentli-
chung bereits ange kündigte 

Denken geprägt, und wo hat unsere Ge-

schichte Hollywood verändert? Nicht nur 

ein Medium zu konsumieren, sondern 

seine Methoden sichtbar zu machen – auf 

der Suche nach dem Erbgut unserer kul-

turellen Prägung, das sollte mein Ziel sein. 

Der Theaterverlag hatte jedoch andere 

Ziele: Das Werk des Autors möglichst ori-

ginal getreu zu erhalten – ohne Rücksicht 

auf historische Ereignisse und vollzogene 

Fortschritte wie die Aufhebung der Ras-

sentrennung oder die Emanzipationsbe-

wegung, ohne Bezug zur Gender-Debatte, 

zu postmodernen Entwicklungen oder zu 

gegenwärtigen philosophischen und ge-

sellschaftlichen Fragestellungen.

Nach unzähligen E-Mails, Rechtsbera-

tungen mit Urheberrechtsexperten und 

vielen Kompromissen auf beiden Seiten 

hatte die Produktion im Dezember eine 

schöne und mich glücklich machende 

Premiere. Dennoch bleibt bei mir die 

Frage, ob wir noch gegenwärtiges, rele-

vantes Theater machen können mit Stü-

cken verstorbener Autoren, deren Recht-

einhaber oder Erben sich wie Gralshüter 

als Bewahrer einer vermeintlichen Tradi-

tion gerieren. Zu den gefürchtetsten zäh-

len sicherlich die Brecht-Erben, aber 

auch die Erben des genialen Beckett ge-

hören ebenso wie die Vertretung von 

Tennessee Williams zu den humorloses-

ten und reaktionärsten ihrer Gattung. 

Und Verbote von Inszenierungen von 

Theater-AGs und Studentenbühnen sind 

der Höhepunkt einer falsch verstande-

nen Nachlassplege. Unser Theater wäre 

heute ein anderes ohne Jahrhundert-

Dramatiker wie Brecht und Beckett, Wil-

liams und auch Sarah Kane, die viel zu 

früh gestorbene große Dramatikerin der 

1990er Jahre. Ihre Spuren stecken in jeder 

Auführung, wie Erbinformationen unse-

rer Eltern und Großeltern in uns stecken. 

Sie sind Teil von uns geworden – Teil un-

seres kulturellen Bewusstseins, unseres 

Denkens, unseres Schafens. 

Und die Autoren selber, mit denen wir 

nicht mehr persönlich sprechen können? 

Unser deutsches Universal-Genie Johann 

Wolfgang von Goethe beschrieb die Ein-

verleibung seiner Vorgänger wie folgt: 

„Man spricht immer von Originalität, 

allein, was will das sagen. So wie wir ge-

boren werden, fängt die Welt an, auf uns 

zu wirken, das geht fort bis ans Ende. 

Wenn ich sagen könnte, was ich alles gro-

ßen Vorgängern und Mitlebenden schul-

dig geworden wäre, so bliebe 

nicht viel übrig.“ Goethe als 

Mash-Up seiner Prägungen? Be-

ckett bezeichnete sich als 

„Zwerg auf den Schultern von 

Riesen“, Sarah Kane sah sich in 

einer „langen Reihe literari-

scher Kleptomanen“ und Ten-

nessee Williams verstand sein 

Werk als „kaum mehr als die Blaupause 

eines noch nicht gebauten Hauses oder 

eines gebauten und zerstörten Hauses.“

Unsere geistigen Eltern und Großeltern 

sahen ihre Werke als Material, entstan-

den aus Welten und Werken, die wieder-

um ihnen als Material dienten. Und wir 

Theaterschafende müssen dieses Materi-

al weitergeben, müssen ihre Texte in 

neue Zusammenhänge setzen, samplen, 

hinterfragen und vernetzen. Wenn wir 

das nicht tun, werden sie zu einer Erinne-

rung verblassen, wird das Leben und die 

Relevanz aus ihnen verschwinden, und 

unsere Theater werden nur noch dafür 

kämpfen, neue Verkleidungen für ver-

gangene Erzählungen zu schneidern, 

statt eine gesellschaftliche Notwendigkeit 

für die Fragen und Gedanken unserer 

PROLOG
Ort: Deutschland 2014, im Büro eines 

Theaterverlages. 

Protagonisten: Ein Regisseur und ein 

Verleger.

Der Autor musste zu Lebzeiten in Hollywood so 

sehr leiden, und nun kommen Sie und wollen 

ihn noch einmal leiden lassen.

Aber er ist doch schon tot.

Jetzt werden Sie aber nicht zynisch, Herr Voges. 

Aber streichen darf ich dann schon?

Wenn es kluge Striche sind!

Und wer entscheidet das, ob es kluge Striche 

sind?

Pause – ein leichtes Grinsen ist zu erahnen.

Ich darf keine Texte einfügen, nicht einmal 

vom Autor selbst aus einem anderen Werk. 

Darf kein Bildmaterial, das nicht selbst pro-

duziert wurde, hinzufügen, keine Rollen 

streichen oder deren Geschlecht ändern, 

keine Nacktszenen – und nur kluge Striche. 

Was bleibt mir dann, außer das Stück vom 

Blatt zu inszenieren?

Herr Voges, Sie mögen doch Musik. Lassen Sie 

doch zum Beispiel bei den Szenenwechseln einen 

schwarzen Saxophonspieler auftreten. Das wür-

de doch wunderbar in die Szenerie passen.

Stimmt, das würde wunderbar in die Sze-

nerie passen. Bei dem oben beschriebe-

nen Streit ging es um Tennessee Wil-

liams’ Werk „Endstation Sehnsucht“. Ein 

Stück von 1947 mit dem Schauplatz New 

Orleans. Mein Plan war es, auf dem Hin-

tergrund der Verilmung von Elia Kazan 

eine Live-Neuverilmung vor den Augen 

der Zuschauer entstehen zu lassen, um 

einen Vergleich zu schafen – zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart, zwischen 

Original und Kopie. Ich wollte in der Ko-

pie die „Fehler“ suchen, die Abweichun-

gen, in der Hofnung, dadurch vielleicht 

unsere gegenwärtigen Menschenbilder, 

Erzählstrategien oder Rollenklischees zu 

untersuchen. Wo hat Hollywood unser 

UNSER AUTOR

Kay Voges, 1972 in Düsseldorf geboren, arbeitet seit 1998 als Regisseur, zunächst u.a. 

am Staatsschauspiel Dresden, an den Staatstheatern Darmstadt und Kassel, am 

Theater Magdeburg, am Theater Bonn sowie an den Bühnen von Münster und Moers. 

Zwischen 1996 und 2003 war er am Theater Oberhausen tätig, die letzten vier Jahre 

als Mitglied der Künstlerischen Leitung. Seit 2010 ist Kay Voges Intendant des 

Schauspiels Dortmund, wo er seither insbesondere neue Verbindungen von Schau-

spiel und Film entwickelt hat. Für seine Regiearbeiten wurde er mehrfach ausge-

zeichnet, unter anderem 2007 mit Förderpreis für Darstellende Kunst der Landeshaupt-

stadt Düsseldorf und 2013 mit George Tabori Förderpreis des Fonds Darstellende Künste. 

geistigen Vorfahren im Hier und Jetzt zu 

suchen. Wir müssen die alten Texte aus 

den Händen ihrer angeblichen Interes-

senvertreter befreien und sie wieder 

nutzbar machen dürfen für die Bühne. 

Es geht nicht um die Abschafung von Ur-

heberrechtsabgaben, auch wenn im Zeital-

ter des Samplens neue und einfachere 

Abgaberegelungen getrofen werden soll-

ten, es geht mir um die freie Benutzung 

unseres kulturellen Erbes. Eine Forde-

rung, die im digitalen Zeitalter selbstver-

ständlich ist und beispielsweise in der Bil-

denden Kunst und der Pop-Musik zu 

keiner Verwunderung mehr führt. Unsere 

Tradition der Inszenierungen moderner 

Klassiker darf nicht zur „Anbetung der 

Asche“, wie Gustav Mahler es sagte, wer-

den, sondern muss eine „Weitergabe des 

Feuers“ sein.

EPILOG
Mit der letzten E-Mail der Tennessee 

Williams-Vertretung erhielt ich folgende 

Auforderung: „Wenn Sie in Szene 11 

nicht das Wort ‚Zwangsjacke‘ verwenden, 

können die Auführungsrechte nicht er-

teilt werden.“ 

Aus Sicht des Regisseurs: Der Dortmunder Schauspiel

intendant Kay Voges über den Widerstreit von 

Urheberrecht und Kunstfreiheit anlässlich seiner 

Frankfurter  Inszenierung „Endstation Sehnsucht“ 

Text_Kay Voges

GEBT 
UNS 
TEXTFREI-
HEIT!

Ich wollte in der Kopie 
die „Fehler“ suchen, 

die Abweichungen, in der 
Hofnung, dadurch 

vielleicht unsere gegen-
wärtigen Menschen bilder 

zu untersuchen.
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Staatstheater Kassel

Intendant: Thomas Bockelmann

Geschäftsführender Direktor:  

Dr. Frank Depenheuer

Am Staatstheater Kassel ist zur Spielzeit 2017/2018 die Position des/der

Generalmusikdirektors /Generalmusikdirektorin

neu zu besetzen.

Bewerbungen mit den üblichen, aussagefähigen Unterlagen  

werden  erbeten bis zum 30. April 2015 an das

Hessische Ministerium 

für Wissenschaft und Kunst

Referat IV 2

Rheinstr. 23–25

65185 Wiesbaden

12. INTERNATIONALE

TANZTAGE
17.04. — 26.04.2015

Karten und Programm unter www.staatstheater.de/tanztage

ANZEIGEN

Regiekonzeption konkret 
einschätzen zu können:  
War das Ofensichtliche – die 
Absicht, Kazans Verilmung  
der „Endstation Sehnsucht“  
mit einer Neuverilmung durch 
Voges auf der Bühne von 
Schauspiel Frankfurt zu kon- 
frontieren – vielleicht gar nicht 
so gemeint? Jedenfalls konnte 
der Verlag ja nicht für eine 
Bühnenauführung von „End- 
station Sehnsucht“ Rechte am 
Film von Kazan einräumen, die 
bei Warner Bros. liegen. Das 
hatte ich dem Theater bereits 
im Juni mitgeteilt.

Krista Jussenhoven und ich 
bemühten uns also, von der 
Empathie für die angedachte 
szenische Lösung auf der 
Frankfurter Breitbandbühne 
zur Klärung der Tatsache zu 
kommen, dass das Williams-
Estate einer Verwendung von 
Teilen des Kazan-Films selbst 
dann nicht zustimmen könnte, 
wenn Schauspiel Frankfurt von 
Warner Bros. dazu die Rechte 
erhielte. Denn Williams hatte 
strikte Trennung von Film und 
Bühne verfügt, nachdem die 

radikalkatholische National 

Legion of Decency eine Kürzung 
der Vergewaltigungsszene 
Stanley/Blanche durchgesetzt 
hatte und die Veränderung  
des Schlusses. Nachdem die 
Auseinandersetzungen dar- 
über die Präsentation des Films 
in der New Yorker Radio City 

Music Hall verhindert hatten, 
nahm Warner Bros. noch eine 
Woche vor der Filmpremiere 
12 Kürzungen (5 Minuten 
insgesamt) im Film vor, ohne 
den Autor und den Regisseur 
zu verständigen. Just diese 
Szenen, die der Zensur zum 
Opfer gefallen waren und 
Williams fast zum Verbot des 

HELMAR HARALD FISCHER

Bis 1979 Chefdramaturg, Regisseur und Stellvertreter des 
Generalintendanten in Aachen, Braunschweig und Wiesbaden, 
bis 1985 Lektor im S. Fischer Verlag, ist Autor und Regisseur 
für Rundfunk und Fernsehen, Übersetzer und Bearbeiter  
für Theater und Hörspiel, Herausgeber einer Theaterreihe, 
Bühnen- und Medienverleger, Mitglied des P.E.N. 

Films getrieben hätten, waren 
Hinzufügungen in der 
Strichfassung von „Endstation 
Sehnsucht“, wie sie nach dem 
Willen des Regisseurs auf die 
Bühne gelangen sollten.

Nichts scheint verführeri-
scher zu sein als die Gele- 
genheit, sich als Opfer zu 
präsentieren, als Kämpfer für 
die Freiheit der Kunst gegen 
die Diktatur von letztwilligen 
Verfügungen eines Original-
schöpfers oder die Diktatur von 
Verträgen, und sei’s um der 
Verunglimpfung derer wegen, 
die sich an Vertragsverplich-
tungen halten.

Zu Kay Voges’ Standpunkt 
auf Seite 32 in DdB 2/2015

Mit Erstaunen las ich Kay 

Voges sonderbare Ansicht zur 

„Textfreiheit“ in der Deut-

schen Bühne 2/2015. Das 

Urheberrecht regelt den 

Schutz des geistigen Eigen-

tums. Auf diese Errungen-

schaft sollten wir stolz sein. 

Schließlich ist es niemandem 

verwehrt, eigene, originäre 

Werke zu schafen. Wer das 

anders sieht, der muss eben 

warten. Was sind schon 

70  Jahre, wenn es um „die 

freie Benutzung unseres 

kulturellen Erbes“ geht?

Gundula Reinig,  
Chefdramaturgin
Renaissance-Theater Berlin


